
URTEIL VOM 15. 10. 1998 — RECHTSSACHE T-2/95 

URTEIL DES GERICHTS (Fünfte erweiterte Kammer) 

15. Oktober 1998 * 

In der Rechtssache T-2/95 

Industrie des poudres sphériques, Gesellschaft französischen Rechts, Annemasse 
(Frankreich), vertreten durch Rechtsanwältin Chantal Momège, Paris, Zustellungs
anschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Alex Schmitt, 7, val Sainte-Croix, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Rat der Europäischen Union, zunächst vertreten durch die Rechtsberater Ramón 
Torrent und orge Monteiro, dann durch die Rechtsberater Ramón Torrent und 
Yves Cretien, schließlich durch Rechtsberater Ramón Torrent und Antonio Tanca, 
Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister Philip Bentley, Lincoln's 
Inn, Zustellungsanschrift: Generaldirektor Alessandro Morbilli, Direktion für 
Rechtssachen der Europäischen Investitionsbank, 100, boulevard Konrad Adenauer, 
Luxemburg, 

Beklagter, 

* Verfahrenssprache: Französisch. 

II - 3944 



INDUSTRIE DES POUDRES SPHÉRIQUES / RAT 

unterstützt durch 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Nicholas Khan 
und Xavier Lewis, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte, Zustellungsbevollmäch
tigter: Carlos Gómez de la Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg, 

Péchiney électrométallurgie, Gesellschaft französischen Rechts, Courbevoie (Frank
reich), 

und 

Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie, Vereinigung fran
zösischen Rechts, Paris, 

zunächst vertreten durch Rechtsanwälte Jacques-Philippe Günther und Hubert de 
Broca, Paris, später nur durch Rechtsanwalt Günther, Zustellungsanschrift: Kanzlei 
der Rechtsanwälte Loesch und Wolter, 11, rue Goethe, Luxemburg, 

Streithelferinnen, 

wegen Nichtigerklärung der Verordnung (EG) Nr. 2557/94 des Rates vom 19. 
Oktober 1994 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Ein
fuhren von Calciummetall mit Ursprung in der Volksrepublik China und Rußland 
(ABl. L 270, S. 27), hilfsweise wegen Erklärung, daß diese Verordnung der Klägerin 
nicht entgegengehalten werden kann, 

erläßt 
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DAS G E R I C H T ERSTER INSTANZ 
DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N (Fünfte erweiterte Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Azizi sowie der Richter B. Vesterdorf, 
R. García-Valdecasas, R. M. Moura Ramos und M. Jaeger, 

Kanzler: B. Pastor, Hauptverwaltungsrätin, und A. Mair, Verwaltungsrat 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 
2. Dezember 1997, 

folgendes 

Urteil 

Sachverhalt 

A — Die Rechtssache Extramet 

1 Im Juli 1987 erhob die Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de ľélectro-
chimie (Berufskammer), eine Vereinigung französischen Rechts, im Namen der 
Firma Péchiney électrométallurgie (PEM), einer Gesellschaft französischen Rechts, 
bei der Kommission eine Beschwerde, in der sie den Erlaß von Antidumpingmaß-
nahmen gegen Einfuhren von Calziummetall mit Ursprung in der Volksrepublik 
China und der Sowjetunion begehrte. 
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2 Am 26. Januar 1988 eröffnete die Kommission gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 
2176/84 des Rates vom 23. Juli 1984 über den Schutz gegen gedumpte oder sub
ventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehö
renden Ländern (ABl. L 201, S. 1) ein Antidumpingverfahren. 

3 Mit der Verordnung (EWG) Nr. 707/89 der Kommission vom 17. März 1989 zur 
Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Calcium-
metall mit Ursprung in der Volksrepublik China und der Sowjetunion (ABl. L 78, 
S. 10) setzte die Kommission für das streitige Erzeugnis einen vorläufigen Anti
dumpingzoll von 10,7 % fest. 

4 Nach einer Verlängerung des vorläufigen Zolles führte der Rat mit der Verordnung 
(EWG) Nr. 2808/89 des Rates vom 18. September 1989 zur Einführung eines end
gültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Calcium-Metall mit Ursprung in 
der Volksrepublik China und der Sowjetunion und zur endgültigen Vereinnahmung 
der vorläufigen Antidumpingzölle auf diese Einfuhren (ABl. L 271, S. 1) einen end
gültigen Antidumpingzoll in Höhe von 21,8 % bzw. 22 % ein. 

5 Am 27. November 1989 erhob die Klägerin, die damals die Firma Extramet Indu
strie SA führte, eine Klage auf Nichtigerklärung dieser Verordnung. 

6 Die Klage wurde mit Urteil des Gerichtshofes vom 16. Mai 1991 in der Rechts
sache C-358/89 (Extramet Industrie, Slg. 1991, I - 2501; Urteil Extramet I) für 
zulässig erklärt. Mit Urteil vom 11. Juni 1992 in der Rechtssache C-358/89 (Extra
met Industrie, Slg. 1992, I - 3813; Urteil Extramet II) hat der Gerichtshof die 
angefochtene Verordnung Nr. 2808/89 mit der Begründung für nichtig erklärt, die 
Gemeinschaftsorgane hätten die Frage, ob der Gemeinschaftshersteller des von der 
Verordnung erfaßten Erzeugnisses, nämlich die PEM, durch seine Verkaufs
verweigerung nicht selbst zu der Schädigung beigetragen habe, nicht tatsächlich 
geprüft und festgestellt, daß die festgestellte Schädigung nicht auf die von der Klä
gerin angeführten Faktoren zurückgehe, so daß sie bei der Feststellung der Schä
digung nicht ordnungsgemäß vorgegangen seien (Randnrn. 19 und 20 des Urteils 
Extramet II). 
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7 Mit Entscheidung vom 31. März 1992 verurteilte der französische Conseil de la 
concurrence die PEM, weil die Société électrométallurgique du Planet (SEMP), die 
die PEM im Dezember 1985 übernommen hatte, in der Zeit von Oktober 1982 bis 
Ende 1984 eine beherrschende Stellung mißbraucht hatte. 

8 Mit Urteil vom 14. Januar 1993 hat die Cour d'appel Paris diese Entscheidung auf
rechterhalten, dabei aber festgehalten, aus den Akten ergebe sich nicht, daß der 
PEM nach 1984 noch wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen werden könne. 

B — Das Erzeugnis 

9 Roh-Calciummetall ist ein chemisches Element, das in Form von Stücken und 
Spänen entweder aus Calciumoxid (Kalk) oder aus Calciumchlorid hergestellt wird. 

10 Es wird in fünf Ländern hergestellt, in Frankreich (durch die PEM), China, Ruß
land, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Hersteller verwenden 
zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren, das elektrolytische Verfahren und das 
aluminothermische Verfahren. 

1 1 Das elektrolytische Verfahren wird in China und Rußland eingesetzt und besteht 
aus zwei Stufen: die Elektrolyse des Calciumchlorids, in deren Verlauf sich das 
Calcium an einer Kupferkathode absetzt, was zu einer Kupfer-Calciumlegierung 
führt, und die Destillation dieser Legierung, mit der die beiden Metalle getrennt 
werden. 

12 Das aluminothermische Verfahren ist ein einstufiges Verfahren; hier wird Calcium
oxid mit Aluminium reduziert; die Calciumdämpfe werden kondensiert. Dieses 
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Verfahren, dessen Anwendung relativ tolerant ist, wird von allen westlichen Erzeu
gern eingesetzt, weil die Investitions- und Betriebskosten geringer sind. 

1 3 In beiden Verfahren erhält man Roh-Calciummetall, das als solches in der Blei-, der 
Calciumblei- und der Eisenlegierungsindustrie eingesetzt wird (40 % des Gesamt
verbrauchs von Calcium). Im übrigen wird es als Rohstoff für die Herstellung von 
Calcium, das granuliert von der eisenverarbeitenden Industrie verwendet wird 
(46 % des Gesamtverbrauchs), und für die Hochtemperaturbehandlung mit Cal
cium (ungefähr 11 % des Gesamtverbrauchs) verwendet. 

14 Für die Granulierung des Roh-Calciummetalls gibt es zwei Verfahren: 

— das mechanische Zerkleinern der Späne oder Stücke von Roh-Calciummetall, 
das die PEM und die anderen Gemeinschaftsverarbeiter einsetzen, um granu
liertes Calciummetall zu erzeugen; 

— die Granulierung durch Umschmelzen und Zerstäubung des Flüssigmetalls unter 
Druck eines Edelgases (Argon); dieses Verfahren setzt die Klägerin ein, um 
Calciummetall in Pulverform als reaktives Metallgranulat zu erzeugen. 

C — Die klägerische Industrie des poudres sphériques 

15 Die Klägerin, die früher die Firma Extramet Industrie führte, hat ihren Sitz in 
Annemasse (Frankreich); sie ist auf die Herstellung von Calciummetall in Form 
reaktiven Metallgranulats aus Calciummetall spezialisiert. Sie wurde 1982 in der 
Folge der Entdeckung eines Granulierungsverfahrens im Jahre 1980 gegründet. 
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16 Um Calciummetall zu beziehen, hat sie sich zunächst an den Gemeinschaftsher
steller, nämlich die Société électrométallurgique du Planet, nach deren 1985 erfolgter 
Fusion mit der PEM an diese gewandt. 

D — Verwaltungsverfahren 

17 In Anschluß an das Urteil Extramet II hat die PEM am 1. Juli 1992 ein Schreiben, 
in dem sie um die Wiedereröffnung der Untersuchung ersuchte, und einen techni
schen Vermerk über die Schädigung der Gemeinschaftsindustrie an die Kommission 
gesandt. 

18 Die Kommission ging davon aus, daß die Untersuchung von selbst weitergehe; sie 
hat die Klägerin mit Schreiben vom 17. Juli 1992 aufgefordert, zur Schädigung der 
Gemeinschaftsindustrie Stellung zu nehmen, und mitgeteilt, sie habe die PEM auf
gefordert, zur selben Frage Stellung zu nehmen. 

19 Mit Schreiben vom 14. August 1992 bestritt die Klägerin die Auffassung der Kom
mission über die rechtliche Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Untersuchung. 
Sie verlangte eine ordnungsgemäße, gerichtlich anfechtbare Entscheidung. 

20 Mit Schreiben vom 21. August 1992 hat sie diesen Antrag wiederholt. 

21 Am 14. Oktober 1992 übersandte ihr die Kommission den Vermerk der PEM vom 
1. Juli 1992 über die Schädigung. 
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22 Am 14. November 1992 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über das 
Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Calcium-Metall mit Ursprung 
in der Volksrepublik China und Rußland (ABl. C 298, S. 3). 

23 Mit Schreiben vom 18. November 1992 unterrichtete die Kommission die Klägerin 
von der Veröffentlichung dieser Mitteilung und forderte sie auf, ihr binnen 30 Tagen 
Fragebögen zurückzusenden. Die neue Untersuchungsperiode umfasse den Zeit
raum vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Oktober 1992. 

24 Mit Schreiben vom 23. Dezember 1992 nahm die Klägerin zum Vermerk der PEM 
vom 1. Juli 1992 über die Schädigung Stellung. 

25 Mit Schreiben vom 29. Juli 1993 forderte die Kommission die Klägerin auf, ihr alle 
erheblichen Umstände insbesondere zur Schädigung mitzuteilen. Mit Schreiben 
vom 12. August 1993 antwortete die Klägerin, sie habe hierzu nichts Neues vor
zutragen, da sich die Lage seit ihrem Schreiben vom 23. Dezember 1992 kaum ver
ändert habe. 

26 Am 21. April 1994 erließ die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 892/94 zur 
Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Calcium-
metall mit Ursprung in der Volksrepublik China und Rußland (ABl. L 104, S. 5; 
vorläufige Verordnung). Der Zoll wurde auf 2 074 ECU je Tonne Calciummetall 
mit Ursprung in China und auf 2 120 ECU je Tonne Calciummetall mit Ursprung 
in Rußland festgesetzt. 

27 Am 31. Mai 1994 nahm die Klägerin zu der vorläufigen Verordnung Stellung, gegen 
die sie zahlreiche Vorbehalte anmeldete. Hierauf hat die Kommission mit Schreiben 
vom 14. Juni 1994 geantwortet. 

II - 3951 



URTEIL VOM 15. 10. 1998 — RECHTSSACHE T-2/95 

28 Am 11. August 1994 teilte die Kommission der Klägerin die wesentlichen Tatsachen 
und Erwägungen mit, auf deren Grundlage sie die Einführung eines endgültigen 
Antidumpingzolls auf Einfuhren von Calciummetall mit Ursprung in China und 
Rußland vorzuschlagen beabsichtige. 

29 Am 19. Oktober 1994 erließ der Rat auf Vorschlag der Kommission die Verordnung 
(EG) Nr. 2557/94 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Ein
fuhren von Calciummetall mit Ursprung in der Volksrepublik China und Rußland 
(ABl. L 270, S. 27; streitige Verordnung). Der in der vorläufigen Verordnung fest
gesetzte Zollsatz wurde darin beibehalten. Auch den in der vorläufigen Verordnung 
eingeführten Antidumpingzoll hat der Rat bestätigt. 

Verfahren vor dem Gericht 

30 Mit Schriftsatz, der am 9. Januar 1995 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht 
wurde, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. 

31 Am selben Tag hat sie einen Antrag auf Aussetzung des Vollzugs der streitigen 
Verordnung gestellt. Diesen Antrag hat der Präsident des Gerichts mit Beschluß 
vom 24. Februar 1995 in der Rechtssache T-2/95 R (Industrie des poudres sphériques/ 
Rat, Slg. 1995, II-485) zurückgewiesen. 

32 Mit Beschluß vom 28. April 1995 hat der Präsident der Vierten erweiterten Kammer 
des Gerichts die Kommission als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge des 
Beklagten zugelassen. 
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33 Mit Beschluß vom 28. November 1995 hat der Präsident der Fünften erweiterten 
Kammer des Gerichts die PEM und die Berufskammer als Streithelferinnen zur 
Unterstützung der Anträge des Beklagten zugelassen und einem Antrag auf ver
trauliche Behandlung der in den Randnummern 9, 10, 14 und 15 des Beschlusses 
angegebenen Angaben stattgegeben. 

34 Am 16. April 1996 haben die PEM und die Berufskammer ihren Streithilfeschrift
satz eingereicht. Am 17. Juni 1996 hat die Klägerin Erklärungen zum Streithilfe
schriftsatz der PEM und der Berufskammer abgegeben. 

35 Mit Beschluß vom 20. November 1996 hat der Präsident der Fünften erweiterten 
Kammer des Gerichts einem zweiten Antrag auf vertrauliche Behandlung gegenüber 
denselben Streithelferinnen entsprochen, was die Angaben in Randnummer 4 des 
Beschlusses betrifft. 

36 Das Gericht (Fünfte erweiterte Kammer) hat auf Bericht des Berichterstatters die 
mündliche Verhandlung eröffnet. 

37 Die Parteien haben in der Sitzung vom 2. Dezember 1997 mündlich verhandelt und 
Fragen des Gerichts beantwortet. 
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Anträge der Parteien 

38 Die Klägerin beantragt, 

— die streitige Verordnung für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise zu erklären, daß sie der Klägerin nicht entgegengehalten werden 
könne; 

— den Rat in die Kosten zu verurteilen. 

39 Der Rat beantragt, 

— die Klage abzuweisen; 

— die Klägerin in die Kosten zu verurteilen. 

40 Die Kommission beantragt als Streithelferin, 

— die Klage abzuweisen; 

— die Klägerin in die Kosten zu verurteilen. 
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41 Die PEM und die Berufskammer beantragen als Streithelferinnen, 

— die Klage abzuweisen; 

— die Klägerin in die durch die Streithilfe verursachten Kosten zu verurteilen. 

Zulässigkeit 

Parteivorbringen 

42 Der Rat erhebt in der Klagebeantwortung eine Einrede der Unzulässigkeit. Nach 
ständiger Rechtsprechung könne ein Importeur im allgemeinen nicht die Nichtiger
klärung einer Verordnung beantragen, die Antidumpingzölle auferlege. Zwar habe 
der Gerichtshof in bestimmten Fällen entschieden, daß eine solche Verordnung 
bestimmte Wirtschaftsteilnehmer individuell betreffe; diese hätten daher eine 
Nichtigkeitsklage erheben können. Jedoch sei die Zulässigkeit der vorliegenden 
Klage zweifelhaft, da die Klägerin hilfsweise beantrage, zu erklären, daß die 
angefochtene Verordnung ihr nicht entgegengehalten werden könne. Mit diesem 
Hilfsantrag gestehe die Klägerin ein, daß die Bürger sich nur dann auf Artikel 173 
EG-Vertrag berufen könnten, wenn die angefochtene Handlung ihnen gegenüber 
eine Entscheidung sei. 

43 Eine Verordnung über die Auferlegung von Antidumpingzöllen habe möglicher
weise gegenüber einem Exporteur den Charakter einer Entscheidung, soweit sie die 
Einfuhr seines Erzeugnisses mit einem Antidumpingzoll belege, nicht aber gegenüber 
einem Importeur. In ihrem Hilfsantrag gehe die Klägerin davon aus, daß der Rat 
eine Entscheidung hätte erlassen können, die sie von der Anwendung der streitigen 
Verordnung ausgenommen hätte. 
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44 Da die Verordnung keine Ausnahmeregelung zugunsten der Klägerin hätte vor
sehen können, sei sie ihr gegenüber keine Entscheidung. Ließe man den Hauptan
trag zu, so würde man zu Unrecht zugestehen, daß eine generelle Norm auf Antrag 
eines Bürgers für nichtig erklärt werden könnte, der nur in seiner objektiven Eigen
schaft als Importeur betroffen wäre. Damit würde der Gemeinschaftsindustrie die 
Wiederherstellung lauterer Wettbewerbsbedingungen gegenüber allen Wirtschafts
teilnehmern auf Antrag eines einzigen Importeurs genommen. 

45 Die Kommission macht geltend, die Merkmale einer besonderen Situation, die die 
Klägerin von allen anderen Wirtschaftsteilnehmern unterschieden, wie sie im Urteil 
Extramet I dargelegt worden seien, lägen im vorliegenden Fall nicht vor. Die Klä
gerin habe eine solche Sondersituation nicht belegt. 

46 Die Klagebefugnis eines unabhängigen Importeurs sei kein Recht, dessen Inhaber 
eine Person oder eine Firma sei, sondern ein Recht, das sich aus einer Sonder
situation ergebe, wie aus dem Urteil Extramet I folge. Die Klägerin dürfe sich daher 
nicht mit einem Verweis auf dieses Urteil begnügen. Daß die Klage der früheren 
Firma Extramet gegen die Verordnung Nr. 2808/89 in der Rechtssache C-358/89 
für zulässig erklärt worden sei, habe nicht ohne weiteres zur Folge, daß die Klage 
der Klägerin, die der Extramet nachgefolgt sei, in der vorliegenden Rechtssache 
zulässig sei. 

47 Die Lage der Extramet habe sich gegenüber derjenigen anderer unabhängiger 
Importeure in anderen Rechtssachen dadurch unterschieden, daß die Extramet in 
den Worten des fraglichen Urteils (Randnr. 17) „Schwierigkeiten hat, sich [das frag
liche Erzeugnis] bei dem einzigen Hersteller der Gemeinschaft zu beschaffen, der 
zudem noch ihr Hauptmitbewerber für das Verarbeitungserzeugnis ist". So verhalte 
es sich im vorliegenden Fall nicht. Nach der Entscheidung des französischen Con
seil de la concurrence vom 31. März 1992 könne der PEM seit 1984 kein wettbewerbs
widriges Verhalten mehr vorgeworfen werden. Die derzeitige Lage stelle sich weit 
mehr als eine Kaufverweigerung der Klägerin denn als eine Verkaufsverweigerung 
der PEM dar. 
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48 Die Klägerin meint, die Zulässigkeit der Klage könne nach dem Urteil Extramet I 
nicht mehr in Frage gestellt werden, das zudem mit Beschluß des Präsidenten des 
Gerichts vom 24. Februar 1995 bestätigt worden sei. 

Rechtliche Würdigung 

49 Nach dem Urteil Extramet I des Gerichtshofes hängt die Zulässigkeit nur von der 
unmittelbaren und individuellen Betroffenheit des Klägers ab. In Randnummer 13 
führt der Gerichtshof aus, zwar hätten die Verordnungen, mit denen Antidumping
zölle eingeführt würden, wenn man die Kriterien des Artikels 173 Absatz 2 
EG-Vertrag anlege, aufgrund ihrer Rechtsnatur und ihrer Tragweite tatsächlich nor
mativen Charakter, da sie auf alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer Anwendung 
fänden, jedoch sei nicht ausgeschlossen, daß ihre Bestimmungen bestimmte Wirt
schaftsteilnehmer unmittelbar und individuell betreffen könnten. Folglich könnten 
die Handlungen, durch die Antidumpingzölle eingeführt würden, unter bestimmten 
Umständen bestimmte Wirtschaftsteilnehmer individuell betreffen, ohne ihren nor
mativen Charakter zu verlieren, so daß diese befugt seien, eine Klage auf Nichtiger
klärung dieser Handlungen zu erheben (Randnr. 14 des Urteils Extramet I). Der 
Gerichtshof stellte fest, die Klägerin habe das Vorliegen einer Reihe von Umständen 
nachgewiesen, die eine besondere, sie im Hinblick auf die fragliche Maßnahme aus 
dem Kreis aller übrigen Wirtschaftsteilnehmer heraushebende Situation begrün
deten. 

50 Daher ist das Vorbringen des Rates zurückzuweisen, das auf den Verordnungscha
rakter der angefochtenen Handlung gegenüber Importeuren und darauf gestützt ist, 
daß keine Sonderregelung mit Entscheidungscharakter zugunsten eines Importeurs 
geschaffen werden könne. 

51 Auch dem Vorbringen der Kommission zur Stützung ihrer Einrede der Unzuläs
sigkeit ist nicht zu folgen. 
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52 Entgegen ihrem Vorbringen hat der Gerichtshof nämlich in der Rechtssache C-358/89 
die Zulässigkeit der Klage nicht ausschließlich auf die Schwierigkeiten der Extramet 
gestützt, sich bei dem einzigen Gemeinschaftshersteller zu versorgen. Vielmehr hat 
er sich auf die folgenden Umstände gestützt, die eine besondere, Extramet im Hin
blick auf die fragliche Maßnahme aus dem Kreis aller übrigen Wirtschaftsteilnehmer 
heraushebende Situation begründeten (Randnr. 17 des Urteils Extramet I): Sie sei 
der größte Importeur des Erzeugnisses, das Gegenstand der Antidumpingmaß-
nahme sei, und zugleich Endverbraucher dieses Erzeugnisses; außerdem hingen ihre 
wirtschaftlichen Tätigkeiten sehr weitgehend von diesen Einfuhren ab und seien 
von der streitigen Verordnung erheblich betroffen, da nur wenige Produzenten das 
fragliche Erzeugnis herstellten und die Klägerin Schwierigkeiten habe, es sich bei 
dem einzigen Hersteller der Gemeinschaft zu beschaffen, der zudem noch ihr 
Hauptmitbewerber für das Verarbeitungserzeugnis sei. 

53 Im übrigen hat die Kommission nicht bestritten, daß die PEM nicht in der Lage 
ist, Roh-Calciummetall von Standardqualität zu liefern, das die von der Klägerin 
gewünschten Eigenschaften aufweist; das zeigt sehr gut, daß diese weiterhin tat
sächliche Schwierigkeiten hat, sich das Material bei der PEM zu beschaffen. 

54 Da die Umstände, die zur Zulässigkeit der Klage in der Rechtssache C-358/89 
führten (siehe oben, Randnr. 52), nach wie vor vorliegen, ist die Klage für zulässig 
zu erklären. 

Begründetheit 

I — Der Antrag auf Nichtigerklärung der streitigen Verordnung 

55 Die Klägerin stützt ihre Klage auf sieben Klagegründe: Erstens: Verstoß gegen 
die Artikel 5 und 7 Absatz 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2423/88 des Rates vom 
11. Juli 1988 (ABl. L 209, S. 1; Grundverordnung), Mißachtung der Rechtskraft 
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und Verkennung der Voraussetzungen der Behebung von Mängeln einer Verwal
tungshandlung; zweitens: Verstoß gegen die Artikel 7 und 8 der Grundverordnung 
sowie gegen die Verfahrensrechte; drittens: Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 4 und 
Artikel 2 Absatz 12 der Grundverordnung und offenkundiger Beurteilungsfehler 
hinsichtlich der Gleichartigkeit der Erzeugnisse; viertens: Verstoß gegen Artikel 4 
der Grundverordnung und offenkundiger Beurteilungsfehler hinsichtlich der Schä
digung der Gemeinschaftsindustrie; fünftens: Verstoß gegen Artikel 12 der Grund
verordnung und offenkundiger Beurteilungsfehler; sechstens: Verstoß gegen Artikel 
190 EG-Vertrag; siebtens: Ermessensmißbrauch. 

Erster Klagegrund: Verstoß gegen die Artikel 5 und 7 Absatz 9 der Grund
verordnung, Mißachtung der Rechtskraft und Verkennung der Voraussetzungen der 
Behebung von Mängeln einer Verwaltungshandlung 

Parteivorbringen 

56 Die Klägerin bringt vor, das Urteil Extramet II stehe einer Wiederaufnahme des für 
rechtswidrig befundenen Verfahrens entgegen, zumal die Kommission eine Ände
rung des Untersuchungszeitraums beabsichtigt habe. Es wäre der Kommission nicht 
verboten gewesen, infolge einer neuen Beschwerde ein neues Untersuchungs-
verfahren über den Markt von Standard-Calciummetall zu eröffnen, das sich auf 
einen späteren Zeitraum bezogen hätte. Hingegen habe die Kommission nicht das 
Verfahren wieder aufgreifen dürfen, wie sie es in der vorliegenden Sache getan habe. 

57 Der erste Klagegrund zerfällt in drei Teile. Zum einen beruhe die Wiederaufnahme 
der Untersuchung auf keiner Rechtsgrundlage, da sie in der Grundverordnung nicht 
vorgesehen sei. Zum anderen mißachte sie die Rechtskraft, da sie entgegen dem 
Grundsatz der Rechtssicherheit auf die Behebung von Mängeln eines vom Gerichtshof 
für nichtig erklärten Verfahrens abziele. Zum dritten lägen die Voraussetzungen der 
Wiederaufnahme einer Untersuchung, also einer Mängelbehebung, nicht vor, sollte 
eine solche gemeinschaftsrechtlich zulässig sein. 
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— Erster Teil: Verstoß gegen die Artikel 5 und 7 Absatz 9 der Grundverordnung 

58 Die Klägerin macht zum einen geltend, die Kommission könne ihre Befugnisse im 
Antidumpingverfahren nur in dem von der Grundverordnung genau festgelegten 
rechtlichen Rahmen ausüben; zum anderen habe die Kommission die Untersuchung 
ohne jede Rechtsgrundlage wiederaufgenommen. Die Grundverordnung enthalte 
nur Bestimmungen über die Eröffnung und den Abschluß einer Untersuchung. Was 
die Eröffnung einer Untersuchung betreffe, habe die Kommission niemals behauptet, 
sie sei mit einer neuen Beschwerde befaßt worden, die die Eröffnung eines neuen 
Verfahrens gerechtfertigt hätte. Ganz im Gegenteil beziehe sich die am 14. November 
1992 veröffentlichte Mitteilung ausdrücklich auf das Urteil Extramet IL Das 
Schreiben, das die PEM am 1. Juli 1992 vorgelegt habe, sei keine Beschwerde, son
dern ein Schriftsatz im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Untersuchung. 

59 Artikel 7 Absatz 9 Buchstabe a der Grundverordnung betreffe nur den Abschluß 
einer Untersuchung. Die ursprüngliche Untersuchung sei in Anwendung dieser 
Bestimmung durch den Erlaß der endgültigen Maßnahme, nämlich der Verordnung 
Nr. 2808/89, abgeschlossen worden, die dann durch das Urteil Extramet II für 
nichtig erklärt worden sei. 

60 Die Kommission könne sich schließlich nicht auf Artikel 14 der Grundverordnung 
berufen, wonach eine Überprüfung der endgültigen Antidumpingzölle bei verän
derten Umständen möglich sei. Dieses Überprüfungsverfahren komme nur im 
Rahmen ordnungsgemäß eingeführter endgültiger Antidumpingzölle in Betracht. 

61 Unter Berufung auf Artikel 176 EG-Vertrag trägt der Rat vor, die Nichtigerklärung 
der Verordnung Nr. 2808/89 habe nur die Verpflichtung zur Folge, die erhobenen 
Zölle zurückzuerstatten. 
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62 Die Untersuchung sei im Anschluß an das Urteil Extramet II und den Schriftsatz 
der PEM vom 1. Juli 1992 wiederaufgenommen worden. Mit der Durchführung der 
Untersuchung habe die Kommission die Rechte des Gemeinschaftsherstellers 
beachten wollen, der eine Beschwerde eingereicht habe, die hinreichende Belege 
enthalten habe, und der diese mit einem Schreiben zur Wiedereröffnung der Unter
suchung sowie einem Vermerk über die Schädigung auf den neuesten Stand gebracht 
habe. Im übrigen habe die Kommission die Rechte der anderen Betroffenen beachten 
wollen, indem sie sie in die Lage versetzt habe, Daten zu den Einfuhren und zum 
Verkauf von Calciummetall in der Gemeinschaft vorzulegen und Erklärungen abzu
geben. 

63 Damit habe sie die Untersuchung von Anfang an wiederaufgenommen, da diese 
wegen der Nichtigerklärung der Verordnung Nr. 2808/89 nicht abgeschlossen 
gewesen sei. Gegenüber den Betroffenen habe diese Wiederaufnahme die Wirkung 
einer neuen Untersuchung auf der Grundlage einer Beschwerde gehabt, die durch 
das Schreiben vom 1. Juli 1992 und den Vermerk im Anhang auf den neuesten Stand 
gebracht worden sei. 

64 Unter Berufung auf Artikel 7 Absatz 9 Buchstabe a der Grundverordnung fügt der 
Rat an, eine Untersuchung werde entweder durch Einstellung oder durch endgül
tige Maßnahmen abgeschlossen. Eine ausdrückliche Einstellung liege nicht vor. Da 
die erste endgültige Maßnahme vom Gerichtshof für nichtig erklärt worden sei, 
gelte sie als nicht geschehen. Daher habe die Untersuchung wiederaufgenommen 
werden dürfen. 

— Zweiter Teil: Mißachtung der Rechtskraft 

65 Die Klägerin macht geltend, mit der Wiederaufnahme der Untersuchung habe die 
Kommission die Rechtskraft mißachtet und die Bedeutung des Urteils Extramet II 
verfälscht. 

66 Mit der Nichtigerklärung der Verordnung Nr. 2808/89 habe der Gerichtshof nicht 
nur die Schlußphase des Antidumpingverfahrens, also die Verordnung über die 
endgültigen Zölle, rückwirkend vernichtet. Er habe vielmehr das gesamte Verfahren 
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der Kommission über den Markt von Standard-Calciummetall für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1987 einschließlich der Phasen vernichtet, die 
dem Erlaß der endgültigen Verordnung vorausgegangen seien. Da die Nichtiger
klärung normative Wirkung habe, sei die Untersuchung nicht ausgesetzt worden, 
sondern als nicht geschehen zu betrachten. Habe sich die Kommission also mit den 
Akten erneut befassen wollen, hätte sie ein neues, formgerechtes Verfahren eröffnen 
müssen. Sollten Dumpingpraktiken nach dem Erlaß der für nichtig erklärten Ver
ordnung, mit der die erste Untersuchung abgeschlossen worden sei, fortgesetzt 
worden sein, so hätte die Eröffnung einer neuen Untersuchung auf der Grundlage 
einer neuen Beschwerde die einzig zulässige Verfahrenslösung dargestellt. 

67 Könnte die Kommission ihre Verfahrensfehler nach Bedarf heilen, könnten die Ver
fahren jahrelang dauern, ohne daß die Unternehmen irgendeine Rechtssicherheit 
genössen. 

68 Der Rat führt aus, die Kommission habe es allen Betroffenen ermöglicht, ihre 
Rechte so auszuüben, als ob ein neues Verfahren eingeleitet worden wäre. Im Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften sei eine Mitteilung veröffentlicht worden, 
an die Betroffenen seien Fragebögen versandt worden und ein neuer Referenz
zeitraum sei verwendet worden. Die Kommission habe Überprüfungen bei den Par
teien vorgenommen, die an der Untersuchung mitgewirkt hätten, die Betroffenen 
hätten die nicht vertraulichen Teile der Akten einsehen können und die Kommis
sion habe die Parteien auf Antrag gehört. 

69 Die neuen endgültigen Zölle, die ab 22. Oktober 1994, dem Tag nach der Veröf
fentlichung der streitigen Verordnung im Amtsblatt, erhoben worden seien, beruhten 
auf einer neuen Untersuchung hinsichtlich eines Zeitraums, der nach dem Datum 
der für nichtig erklärten Verordnung liege. Es handele sich nicht um eine Behebung 
von Mängeln, sondern um den Ausgleich von Dumpingpraktiken, die nach dem 
Erlaß der für nichtig erklärten Verordnung fortgesetzt worden seien. 
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70 Hilfsweise trägt der Rat vor, das gesamte Vorbringen der Klägerin beruhe darauf, 
daß sie von einer „Wiederaufnahme" der Untersuchung ausgehe, während es sich 
nach dem Vorbringen der Kommission um die „Einleitung" einer neuen Untersu
chung handele. Die Klägerin habe nicht gezeigt, inwiefern eine Einstufung als „Ein
leitung" einer Untersuchung deren Ablauf ihr gegenüber beeinflußt hätte (Urteile 
des Gerichtshofes vom 10. Juli 1980 in der Rechtssache 30/78, Distillers Company/ 
Kommission, Slg. 1980, 2229, Randnr. 26, und vom 27. Juni 1991 in der Rechts
sache C-49/88, Al-Jubail Fertilizer und Saudi Arabian Fertilizer/Rat, Slg. 1991, 
1-3187, Randnrn. 23 und 24). 

71 PEM und die Berufskammer bringen vor, die Mehrzahl der Handlungen, die in 
einem Antidumpingverfahren der Verwaltung einer Entscheidung vorhergingen, die 
den förmlichen Abschluß des Verfahrens darstelle, erzeugten keine Rechtswirkungen 
und könnten daher nicht Gegenstand einer Nichtigkeitsklage sein. Das gelte 
namentlich für die Einleitung des Verfahrens. Da sie nicht Gegenstand einer 
Nichtigkeitsklage sein könnten, könnten sie auch nicht für nichtig erklärt werden. 

72 Hilfsweise sei zu sagen, daß die Feststellung der Nichtigkeit kraft der Rückwirkung, 
die Nichtigkeitsurteile hätten, auf den Tag zurückwirke, an dem der für nichtig 
erklärte Text wirksam geworden sei. Die Verordnung Nr. 2808/89 sei am 22. März 
1989 wirksam geworden, an dem die Verordnung Nr. 707/89 vom 17. März 1989 in 
Kraft getreten sei; Handlungen, die vor dem 22. März 1989 gelegen hätten, würden 
durch das Urteil Extramet II nicht berührt. Das gelte namentlich für die Mitteilung 
über die Einleitung der Antidumpinguntersuchung vom 26. Januar 1988. Der 
Gerichtshof habe daher das mit dieser Mitteilung eröffnete Verfahren nicht für 
nichtig erklärt. Daher habe die Kommission die Untersuchung im Rahmen dieses 
Verfahrens wiederaufnehmen dürfen (in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 
26. April 1988 in den Rechtssachen 97/86, 99/86, 193/86 und 215/86, Asteris 
u. a./Kommission, Slg. 1988, 2181, Randnr. 30). 

73 Nach Auffassung der Klägerin verkennt die PEM die Wirkungen der Unzulässigkeit 
einer Klage gegen Vorbereitungshandlungen grundlegend. Die Rechtsprechung habe 
es einem Unternehmen niemals verwehrt, die Rechtswidrigkeit von Vorbereitungs-
handlungen im Rahmen einer Nichtigkeitsklage gegen die endgültigen Entschei
dungen geltend zu machen (siehe Urteile des Gerichtshofes vom 31. März 1993 in 
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den Rechtssachen C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 und C-125/85 
bis C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö u. a./Kommission, Slg. 1993, I-1307, und des 
Gerichts vom 23. Februar 1994 in den Rechtssachen T-39/92 und T-40/92, CB und 
Europay/Kommission, Slg. 1994, II-49). Die Klägerin bestreitet im übrigen die 
Behauptung der PEM, das der für nichtig erklärten Handlung vorausgehende Ver
fahren erzeuge weiter Wirkungen, da die Nichtigerklärung nicht über den Tag des 
Erlasses der angefochtenen Handlung hinaus wirke. Diese Auffassung führte dazu, 
daß Mängel jederzeit behoben werden könnten und die Nichtigkeitsklage ihren 
Sinn verliere. 

— Dritter Teil: Verkennung der Voraussetzungen der Behebung von Mängeln einer 
Verwaltungshandlung 

74 Nach Auffassung der Klägerin hat die Kommission die Voraussetzungen verkannt, 
unter denen die Mängel einer nichtigen Handlung behoben werden könnten. Unter
stellt, die gemeinschaftsrechtlichen Prinzipien verböten eine Mängelbehebung nicht, 
hätten doch deren Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Das sei nicht der Fall 
gewesen. Zum einen sei auf dem fraglichen Gebiet eine Mängelbehebung nicht 
zulässig. Zum anderen seien die Modalitäten der Mängelbehebung mißachtet worden. 

75 Eine Mängelbehebung sei nicht zulässig gewesen, weil der Gerichtshof die Verord
nung Nr. 2808/89 nicht aus Formgründen für nichtig erklärt habe, sondern wegen 
Fehlern bei der Bestimmung der Schädigung der Gemeinschaftsindustrie. Es han
dele sich somit um eine Nichtigerklärung wegen materiell irriger Bewertung einer 
der Grundvoraussetzungen der Verhängung von Antidumpingzöllen. 

76 Formfehler könnten sicherlich behoben werden. Hingegen sei eine Mängelbehebung 
nach einer Verletzung materiellen Rechts kaum zulässig. Der Gerichtshof habe in 
seinem Urteil die übrigen Klagegründe der Klägerin nicht geprüft, obwohl diese 
sich auf die materiellen Voraussetzungen der Verordnung, namentlich eine 
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mangelnde Gleichartigkeit der Erzeugnisse bezogen hätten. Unter diesen Umständen 
könne niemand, nicht einmal die Kommission, sagen, wie der Gerichtshof über die 
übrigen Klagegründe entschieden hätte. 

77 Die Kommission habe auch die Modalitäten einer Mängelbehebung verkannt, da sie 
den Untersuchungszeitraum geändert habe: Nach der Wiederaufnahme der Unter
suchung sei diese vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Oktober 1992 gelaufen, während sie 
ursprünglich den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1987 erfaßt habe. 

78 Sei aber beabsichtigt gewesen, neue Zölle für einen anderen Referenzzeitraum zu 
verhängen, so sei ein neues Verfahren erforderlich gewesen. 

79 Das Vorbringen des Rates, der PEM und der Berufskammer, dieser Verfahrensfehler 
habe keine Folgen gehabt, so daß er eine Nichtigerklärung nicht rechtfertige, treffe 
nicht zu. Daß die Kommission die Untersuchung wiederaufgenommen, nicht aber 
eine neue eingeleitet habe, habe die Stellung der Klägerin berührt. Es lasse sich nicht 
sagen, daß die Kommission so gehandelt habe, wie wenn sie ein neues Verfahren 
eingeleitet hätte. 

80 Deshalb lasse sich auch nicht sagen, daß das Verfahren der Wiederaufnahme der 
Untersuchung die Klägerin nicht beschwert habe. Die Einleitung eines neuen Ver
fahrens hätte die Einreichung einer Beschwerde zur Voraussetzung gehabt. Eine 
Beschwerde hätte nur von der PEM, dem einzigen Gemeinschaftshersteller, einge
reicht werden können. Die PEM habe aber keine Beschwerde eingereicht. Zur frag
lichen Zeit habe der französische Conseil de la concurrence die PEM gerade am 31. 
März 1992 wegen Mißbrauchs einer beherrschenden Stellung verurteilt gehabt; 
Klagen gegen diese Entscheidung waren anhängig; in deren Rahmen habe die Klä
gerin vorgetragen, die PEM habe ihre beherrschende Stellung durch Einreichung 
einer Antidumpingbeschwerde mißbraucht. 
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81 Da das erste Antidumpingverfahren eben durch ein Urteil des Gerichtshofes abge
schlossen worden sei, das die endgültige Verordnung für nichtig erklärt habe, wäre 
es daher besonders unangebracht gewesen, wenn PEM sofort eine neue Beschwerde 
eingereicht hätte und damit der Cour d'appel Paris Gesichtspunkte geliefert hätte, 
die die Auffassung der Klägerin gestützt hätten. 

82 Der Rat bringt vor, es habe sich nicht um eine Behebung der Mängel für nichtig 
erklärter Zölle gehandelt, sondern um die Verhängung neuer Zölle ab Inkrafttreten 
der streitigen Verordnung. Die Auffassung der Klägerin, der Gerichtshof habe die 
Verordnung Nr. 2808/89 nicht aus Formgründen für nichtig erklärt, werde nicht 
geteilt. Aus den Randnummern 20 und 21 des Urteils Extramet II gehe klar hervor, 
daß es sich um einen Form-, nicht um einen materiellen Fehler gehandelt habe. 
Selbst wenn es sich um einen materiellen Fehler gehandelt haben sollte, so habe die 
Kommission doch das Verfahren von Anfang an wiederaufgenommen und daher 
neue Antidumpingzölle verhängen können. 

83 Der Gerichtshof habe weder die Einleitung des Verfahrens noch die Einleitung der 
Untersuchung für nichtig erklärt, sondern nur die Verordnung, die der Rat im 
Rahmen des Verfahrens erlassen habe. 

84 Die PEM und die Berufskammer bringen vor, nach Artikel 176 EG-Vertrag müsse 
das betroffene Organ die Rechtsfolgen der für nichtig erklärten Handlung besei
tigen. Diesem Erfordernis sei dadurch genügt worden, daß im Anschluß an das 
Urteil des Gerichshofes die erhobenen endgültigen und vorläufigen Antidumping
zölle gemäß Artikel 16 der Grundverordnung zurückerstattet worden seien. 

85 Nach dem Urteil Asteris u. a./Kommission dürfe sich das Organ, dem das für 
nichtig erklärte Handeln zur Last falle, nicht darauf beschränken, die Folgen der 
rechtswidrigen Handlung für die Vergangenheit zu beseitigen. Es müsse das 
Nichtigkeitsurteil auch bei seinem künftigen Handeln berücksichtigen und darauf 
achten, daß die vom Gemeinschaftsrichter festgestellte Nichtigkeit sich nicht in der 
Handlung wiederfinde, die an die Stelle der für nichtig erklärten Handlung treten 
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solle. Die zuständigen Stellen hätten die Frage des Kausalzusammenhangs zwischen 
dem Dumping und der Schädigung gründlich geprüft; sie hätten damit das Urteil 
des Gerichtshofes in vollem Umfang durchgeführt. 

86 Ein Verfahrensmangel führe nur dann zur Nichtigerklärung, wenn die angefochtene 
Entscheidung ohne diesen Mangel anders hätte ausfallen können (Urteile des 
Gerichtshofes vom 29. Oktober 1980 in den Rechtssachen 209/78 bis 215/78 und 
218/78, Van Landewyck u. a./Kommission, Slg. 1980, 3125, Randnr. 47, und vom 
23. April 1986 in der Rechtssache 150/84, Bernardi/Parlament, Slg. 1986, 1375, 
Randnr. 28). Daß die Kommission die Untersuchung im Rahmen des am 26. Januar 
1988 eingeleiteten Verfahrens fortgeführt und kein neues Verfahren eröffnet habe, 
habe sich auf den Inhalt der endgültigen Entscheidung der zuständigen Organe 
nicht ausgewirkt, da die Klägerin in derselben, wenn nicht in einer besseren Situa
tion gewesen sei, als wenn die Kommission ein neues Verfahren eröffnet hätte. 

Rechtliche Würdigung 

87 Nach der Grundverordnung umfaßt das Antidumpingverfahren mehrere Phasen, 
u. a. die Untersuchung. Im Rahmen eines Verfahrens können mehrere Untersu
chungen stattfinden. 

88 Nach Artikel 7 Absatz 9 Buchstabe b der Grundverordnung wird ein Verfahren 
abgeschlossen, indem die Untersuchung ohne die Festsetzung von Zöllen und ohne 
die Annahme von Verpflichtungen nach Artikel 9 der Grundverordnung eingestellt 
wird oder indem solche Zölle auslaufen oder aufgehoben werden, oder in dem 
solche Verpflichtungen gemäß Artikel 14 oder 15 der Grundverordnung für erledigt 
erklärt werden. 
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89 Die eingeleitete Untersuchung wird gemäß Artikel 7 Absatz 9 Buchstabe a der 
Grundverordnung nur abgeschlossen, wenn endgültige Maßnahmen ergriffen oder 
die Untersuchung eingestellt wird, ohne daß deswegen das Verfahren entfiele. 

90 Solange das Verfahren fortdauert, können Rückerstattungsanträge nach Artikel 16 
der Grundverordnung gestellt werden; auch kann die Untersuchung wiedereröffnet 
werden, um die endgültigen Maßnahmen zu überprüfen. 

91 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin folgt aus dem Fehlen von besonderen 
Bestimmungen über die Rechtsfolgen eines Nichtigkeitsurteils in der Grund
verordnung nicht, daß die Organe keine Möglichkeit hätten, Untersuchung wie Ver
fahren wiederaufzunehmen, in deren Rahmen die für nichtig erklärten endgültigen 
Maßnahmen ergriffen worden waren. Nach Artikel 176 EG-Vertrag hat das betrof
fene Organ die sich aus dem Nichtigkeitsurteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 
Die Nichtigerklärung einer Handlung, die ein Verwaltungsverfahren abschließt, das 
mehrere Phasen umfaßt, hat nicht notwendig und unabhängig von den materiellen 
oder formellen Gründen des Nichtigkeitsurteils die Nichtigkeit des gesamten Ver
fahrens zur Folge, auf dem die angefochtene Handlung beruht (in diesem Sinne 
Urteile des Gerichtshofes Asteris u. a./Kommission, Randnr. 30, und vom 13. 
November 1990 in der Rechtssache C-331/88, Fedesa u. a., Slg. 1990,I -4023, Rand
nr. 34; Urteile des Gerichts vom 14. Februar 1990 in der Rechtssache T-38/89, 
Hochbaum/Kommission, Slg. 1990,II -43, Randnr. 13, und vom 15. Juli 1993 in den 
Rechtssachen T-17/90, T-28/91 und T-17/92, Cámara Alloisio u. a./Kommission, 
Slg. 1993, II - 841, Randnr. 79). 

92 Nach diesen Grundsätzen ist es rechtsirrig, aus der Nichtigerklärung einer Verord
nung über die Einführung von Antidumpingzöllen als notwendige Folge die 
Nichtigerklärung des gesamten Verwaltungsverfahrens abzuleiten, auf dem die Ver
ordnung beruht, wie es die Klägerin tut. 

93 Um die Begründetheit des Klagegrundes der Klägerin zu würdigen, sind die Folgen 
der vom Gerichtshof im Urteil Extramet II festgestellten Rechtswidrigkeit zu 
bestimmen. Hinzuweisen ist darauf, daß das Organ dem Nichtigkeitsurteil nur dann 
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nachkommt und es nur dann voll durchführt, wenn es gemäß Artikel 176 EG-Vertrag 
nicht nur den Tenor des Urteils beachtet, sondern auch die Gründe, die zu diesem 
geführt haben und die ihn tragen (Urteil Asteris u. a./Kommission, Randnr. 27). 

94 Im Urteil Extramet II hat der Gerichtshof die Verordnung Nr. 2808/89 mit der 
Begründung für nichtig erklärt, die Gemeinschaftsorgane hätten die Frage, ob der 
Gemeinschaftshersteller, also die PEM, durch seine Verkaufsverweigerung nicht 
selbst zu der Schädigung beigetragen habe, nicht tatsächlich geprüft und festgestellt, 
daß die festgestellte Schädigung nicht auf die von der Klägerin angeführten Fak
toren zurückgehe. Damit hätten die Organe das Vorliegen einer Schädigung nicht 
ordnungsgemäß festgestellt (Randnr. 19 des Urteils Extramet II). Vorbereitende 
Maßnahmen, die der Untersuchung vorhergingen, namentlich die Einleitung des 
Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 der Grundverordnung, sind daher von der vom 
Gerichtshof festgestellten Rechtswidrigkeit nicht betroffen. 

95 Folglich hätte die Kommission, um eine Untersuchung über den Referenzzeitraum 
durchzuführen, den die (mit Urteil Extramet II für nichtig erklärte) Verordnung Nr. 
2808/89 berücksichtigte, das Verfahren wiederaufnehmen und sich dabei auf alle 
Verfahrenshandlungen stützen können, die von der vom Gerichtshof festgestellten 
Nichtigkeit nicht betroffen waren, nämlich die Beschwerde der PEM vom Juli 1987, 
die Anhörung des Beratenden Ausschusses und die Entscheidung über die Einlei
tung des Verfahrens, wobei diese Untersuchung auf die Frage beschränkt gewesen 
wäre, ob die PEM durch ihre Verkaufsverweigerung nicht selbst zur Schädigung der 
Gemeinschaftsindustrie beigetragen habe. Die Kommission hat sich jedoch für eine 
neue Untersuchung entschieden, die sich auf einen anderen Referenzzeitraum bezog. 
Damit stellt sich die Frage, ob sie insoweit die Grundverordnung beachtet hat. 

96 Zunächst verfügen die Organe im Rahmen eines Antidumpingverfahrens bei der 
Bestimmung des Zeitraums, den sie für die Feststellung einer Schädigung berück
sichtigen wollen, über ein weites Ermessen (Urteile des Gerichshofes vom 
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28. November 1989 in der Rechtssache C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Vio-
michanikon kai Naftiliakon u. a./Rat, Slg. 1989, 3919, Randnr. 20, und vom 7. Mai 
1991 in der Rechtssache C-69/89, Nakajima/Rat, Slg. 1991, I-2069, Randnr. 86). 

97 Nach Artikel 7 Absatz 1 der Grundverordnung ist es erforderliche und hinreichende 
Voraussetzung eines Tätigwerdens der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Dum
pings, insbesondere der Einleitung einer Untersuchung, daß Beweismittel für Dum
pingpraktiken vorliegen, die die Gemeinschaftsindustrie schädigen. 

98 Im vorliegenden Fall hatte die Kommission keinen Grund zu der Annahme, die 
Dumpingpraktiken hätten aufgehört oder die Gemeinschaftsindustrie werde nicht 
mehr geschädigt. Im Gegenteil hatte die Kommission das Schreiben der PEM, in 
dem sich diese für die Wiedereröffnung der Untersuchung aussprach, sowie einen 
Vermerk über die Schädigung der Gemeinschaftsindustrie erhalten. In diesem Ver
merk vom 1. Juli 1992 brachte die PEM die in ihrer Beschwerde vom Juli 1987 
enthaltenen Daten auf den neuesten Stand und legte eine detaillierte Untersuchung 
der einzelnen Gesichtspunkte vor, die für die Einführung von Antidumpingmaß-
nahmen sprächen, nämlich den Normalwert, den Exportpreis, den Preisvergleich, 
die Dumpingmarge und die Schädigung für die Zeit von 1987 bis zum Dezember 
1991, also für den letzten Zeitraum, für den bezifferte Angaben zur Verfügung 
standen. 

99 Da das ursprüngliche Verfahren durch das Urteil Extramet II nicht für nichtig 
erklärt worden war und die Dumpingpraktiken fortbestanden, hat die Kommission 
unter diesen Umständen ihr Ermessen nicht überschritten, als sie das bereits 1989 
eingeleitete Verfahren fortsetzte und eine neue Untersuchung auf der Grundlage 
eines anderen Referenzzeitraums durchführte. 

100 Daher ist der Klagegrund, die Kommission habe für die Wiederaufnahme der 
Untersuchung keine Rechtsgrundlage gehabt, die Rechtskraft mißachtet, die Bedeu
tung des Urteils des Gerichtshofes verfälscht und zumindest die Voraussetzungen 
der Behebung der Mängel von Verwaltungshandlungen verkannt, nicht begründet. 
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